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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Anzahl der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Land seit 
2020 entwickelt hat (aufgegliedert nach Rechtsanwaltskammerbezirken, An-
zahl und Verhältnis von Syndikus- und Rechtsanwältinnen und -anwälten, 
Fachanwältinnen und Fachanwälten);

2.  wie sich die Anzahl der niedergelassenen Anwaltskanzleien im Land in den 
vergangenen fünf Jahren entwickelt hat (aufgegliedert nach Rechtsanwaltskam-
merbezirken);

3.  ob und falls ja, in welchen Regionen des Landes eine Unterversorgung in Be-
zug auf die anwaltliche Tätigkeit festzustellen ist bzw. ob sie Befürchtungen 
teilt, dass insbesondere in ländlichen Regionen mit einer Unterversorgung in 
den kommenden Jahren zu rechnen ist;

4.  ob und falls ja, welche Maßnahmen sie ggf. ergreifen wird, um einer Unterver-
sorgung nach Ziffer 3 in Baden-Württemberg entgegenzuwirken; 

5.  wie sich die Anzahl der Anträge auf Gewährung von Prozesskostenhilfe in den 
vergangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie viele dieser Anträge mit welcher 
Begründung abgelehnt wurden und wie viel Zeit durchschnittlich für die Bear-
beitung der Anträge benötigt wurde (aufgegliedert nach Landgerichtsbezirken);

6.  wie sich die Anzahl der Anträge auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe 
in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie viele dieser Anträge mit 
welcher Begründung abgelehnt wurden und wie viel Zeit durchschnittlich für 
die Bearbeitung der Anträge benötigt wurde (aufgegliedert nach Landgerichts-
bezirken);

Antrag
des Abg. Dr. Boris Weirauch u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums der Justiz und für Migration

Anwaltliche Versorgung in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5526

2

7.  bei welchen Gerichten im Land in welchem Umfang verlängerte Bearbeitungs-
zeiten nach Ziffern 5 und 6 festgestellt wurden und welche Gründe dafür mög-
licherweise ursächlich sind;

8.  mit welchen konkreten Maßnahmen die Landesregierung versucht, möglichen 
längeren Bearbeitungszeiten nach Ziffer 8 entgegenzuwirken.

4.10.2023

Dr. Weirauch, Weber, Binder, Ranger, Hoffmann SPD

B e g r ü n d u n g

Die parlamentarische Anfrage greift Meldungen auf, wonach die Zahl der in 
Kanzleien niedergelassenen Anwälte sinkt und es insbesondere in den ländlichen 
Regionen schwierig ist, entsprechenden Nachwuchs zu rekrutieren (vgl. NJW-ak-
tuell, 14/2023, Seite 17). Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden, 
wie lange für die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Prozesskosten-
hilfe bzw. Verfahrenskostenhilfe benötigt wird.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2023 nimmt das Ministerium der Justiz und für 
Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Anzahl der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Land seit 
2020 entwickelt hat (aufgegliedert nach Rechtsanwaltskammerbezirken, Anzahl 
und Verhältnis von Syndikus- und Rechtsanwältinnen und -anwälten, Fachan-
wältinnen und Fachanwälten);

Zu 1.:

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der bei den Rechtsanwaltskammern in Ba-
den-Württemberg zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Syndikus-
rechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälte, der Personen mit Doppelzulas-
sung (Syndikusrechtsanwalt und Rechtsanwalt) und der Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte mit Fachanwaltstitel jeweils am 1. Januar 2020, am 1. Januar 2021, 
am 1. Januar 2022 und am 1. Januar 2023 einschließlich der Entwicklung der An-
zahl in absoluten Zahlen sowie als Prozentzahl aufgegliedert nach Rechtsanwalts-
kammerbezirken:
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Aus den in der Tabelle aufgeführten Zahlen ergibt sich folgender prozentualer 
Anteil der Fachanwältinnen und Fachanwälte sowie folgender prozentualer Anteil 
der Syndikusrechtsanwältinnen und -rechtsanwälte (ohne Personen mit Doppel-
zulassung) an der oben genannten Gesamtzahl aller zugelassenen Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte (einschließlich Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikus-
rechtsanwälte sowie der Personen mit Doppelzulassung):
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2.  wie sich die Anzahl der niedergelassenen Anwaltskanzleien im Land in den ver-
gangenen fünf Jahren entwickelt hat (aufgegliedert nach Rechtsanwaltskam-
merbezirken);

Zu 2.:

Hierzu liegen weder dem Ministerium der Justiz und für Migration noch den 
zu der Frage beteiligten Rechtsanwaltskammern Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart 
und Tübingen konkrete Zahlen vor. Daten zu Zusammenschlüssen aus mehreren 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten werden von den Rechtsanwaltskammern 
nur erfasst, wenn der Zusammenschluss in einer Form erfolgt, die zulassungs-
pflichtig ist (§ 59f Absatz 1 Satz 1 BRAO) oder eine freiwillige Zulassung auf-
grund von § 59f Absatz 1 Satz 3 BRAO erfolgt; unterhalb dieser Schwelle werden 
von den Rechtsanwaltskammern keine Daten erhoben.

3.  ob und falls ja, in welchen Regionen des Landes eine Unterversorgung in Be-
zug auf die anwaltliche Tätigkeit festzustellen ist bzw. ob sie Befürchtungen 
teilt, dass insbesondere in ländlichen Regionen mit einer Unterversorgung in 
den kommenden Jahren zu rechnen ist;

Zu 3.:

Eine Unterversorgung in Bezug auf die anwaltliche Tätigkeit kann derzeit nicht 
festgestellt werden. Entsprechende Berichte oder Beschwerden sind bei dem Mi-
nisterium der Justiz und für Migration bisher nicht eingegangen. Konkrete sta-
tistische Daten liegen hierzu nicht vor. Die zu der Frage beteiligten Rechtsan-
waltskammern Karlsruhe und Tübingen haben ebenfalls mitgeteilt, dass sie keine 
konkreten Feststellungen über eine Unterversorgung in Bezug auf die anwaltliche 
Tätigkeit getroffen haben; bisher seien dort keine entsprechenden Mitteilungen 
oder Beschwerden eingegangen. Eine konkrete Unterversorgung sei auch sonst 
nicht bekannt geworden. Die Rechtsanwaltskammer Tübingen hat zwar darauf 
hingewiesen, dass erkennbar sei, dass die Zahl der niedergelassenen Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte in den ländlichen Regionen (zum Beispiel auf der 
Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald) rückläufig sei. Bei alters- oder krank-
heitsbedingter Beendigung der Anwaltstätigkeit würden die Kanzleien in nahezu 
allen Fällen aufgelöst bzw. abgewickelt werden. Kanzleiübernahmen und Kanz-
leineugründungen würden im ländlichen Bereich so gut wie nicht mehr stattfin-
den. Eine Unterversorgung sei trotzdem gegenüber der Kammer nie thematisiert 
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worden. Die zu der Frage weiter beteiligte Rechtsanwaltskammer Stuttgart hat 
darauf hingewiesen, dass sie über keine statistischen Angaben verfüge, die eine 
substantiierte Aussage ermöglichen würden. Die Rechtsanwaltskammer Freiburg, 
die ebenfalls zu der Frage beteiligt wurde, hat die Befürchtung geäußert, dass es 
künftig insbesondere in ländlichen Regionen zu einer Unterversorgung kommen 
könnte. Im Landgerichtsbezirk Waldshut-Tiengen schrumpfe die Mitgliederzahl 
von einem ohnehin bereits niedrigen Niveau; einige der sehr kleinen Amtsge-
richtsbezirke seien besonders betroffen. Das Problem verschärfe sich aus Sicht 
der Kammer durch fehlendes Personal in den Kanzleien. Der Trend hin zu mehr 
und mehr Syndikusrechtsanwältinnen und Syndikusrechtsanwälten sei unter den 
Neuzulassungen ungebrochen. 

4.  ob und falls ja, welche Maßnahmen sie ggf. ergreifen wird, um einer Unterver-
sorgung nach Ziffer 3 in Baden-Württemberg entgegenzuwirken;

Zu 4.:

Ungeachtet dessen, dass bisher in keiner Region des Landes eine Unterversor-
gung in Bezug auf die anwaltliche Tätigkeit konkret festgestellt werden konnte, 
war und ist dem Ministerium der Justiz und für Migration die attraktive und 
qualifizierte Gestaltung des juristischen Vorbereitungsdienstes, der auch der 
Vorbereitung auf den Anwaltsberuf dient, ein wichtiges Anliegen. Die Ober-
landesgerichte in Karls ruhe und Stuttgart konnten die Einstellungszahlen in den 
juristischen Vorbereitungsdienst des Landes in den letzten Jahren auf einem 
stabilen Niveau halten und viele Interessentinnen und Interessenten für den ju-
ristischen Vorbereitungsdienst gewinnen. Dementsprechend haben die Oberlan-
desgerichte und das Ministerium der Justiz und für Migration Optimierungs-
möglichkeiten ständig im Blick. 

Wichtige Maßnahmen sind bereits umgesetzt wie zum Beispiel das Online-Be-
werbungsportal für den Eintritt in den juristischen Vorbereitungsdienst sowie die 
Bereitstellung von juris- und beck-online-Lizenzen für die Referendarinnen und 
Referendare in Baden-Württemberg. Darüber hinaus wurde mit der jüngsten Än-
derung der Verordnung des Justizministeriums über die Ausbildung und Prüfung 
der Juristinnen und Juristen die Möglichkeit geschaffen, das Referendariat auf 
Antrag künftig auch in Teilzeit zu absolvieren. Mit diesem Angebot wurde auf 
die sich verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen reagiert und für eine 
noch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesorgt.

Ab Dezember 2024 wird den Referendarinnen und Referendaren ein zeitgemäßes 
Prüfungsformat angeboten und die Möglichkeit eröffnet, die schriftlichen Auf-
sichtsarbeiten der Zweiten juristischen Staatsprüfung elektronisch abzulegen. Zur 
Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfungen erfreut sich der Online-Klausuren-
kurs der Oberlandesgerichte großer Beliebtheit. Dieser wurde bereits vollständig 
digitalisiert.

Daneben setzt sich die Landesregierung zur Stärkung der Amtsgerichte für eine 
Anhebung des Zuständigkeitsstreitwerts für die Amtsgerichte ein. Ein erhöhtes 
Fallaufkommen bei den in der Fläche verteilten Amtsgerichten kann gerade auch 
im ländlichen Raum einen Beitrag dazu leisten, dass Anwaltskanzleien an dem 
jeweiligen Standort erhalten bleiben.

5.  wie sich die Anzahl der Anträge auf Gewährung von Prozesskostenhilfe in den 
vergangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie viele dieser Anträge mit welcher 
Begründung abgelehnt wurden und wie viel Zeit durchschnittlich für die Bearbei-
tung der Anträge benötigt wurde (aufgegliedert nach Landgerichtsbezirken);

Zu 5.:

Nach den bundeseinheitlichen Anordnungen über die Erhebung von statistischen 
Daten (Justizgeschäftsstatistiken) wird nicht die Zahl der Prozesskostenhilfe-An-
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träge, sondern nur die Anzahl der Prozesskostenhilfe-Entscheidungen erfasst. 
Nachfolgend die Zahl der Prozesskostenhilfe-Entscheidungen von 2018 bis 2022:

Von der oben dargestellten Zahl der Prozesskostenhilfe-Entscheidungen haben 
auf Ablehnung gelautet:

Nach den bundeseinheitlichen Justizgeschäftsstatistiken wird der Grund der Ab-
lehnung nicht erfasst, sodass über die Gründe der Ablehnungen keine Informatio-
nen vorliegen.

In der nach dem bundeseinheitlichen Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y 
berechneten durchschnittlichen Arbeitszeit für die Bearbeitung der Verfahren (so-
genannte Basiszahl) stehen Einzelwerte für den Arbeitsaufwand verschiedener Ver-
fahrensabschnitte nicht zur Verfügung, da die Bearbeitungsaufwände nur für das 
gesamte Verfahren ohne Unterteilung in einzelne Verfahrensabschnitte erhoben 
wurden.
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6.  wie sich die Anzahl der Anträge auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe  
in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie viele dieser Anträge mit 
welcher Begründung abgelehnt wurden und wie viel Zeit durchschnittlich für 
die Bearbeitung der Anträge benötigt wurde (aufgegliedert nach Landgerichts-
bezirken);

Zu 6.:

Auch für den Bereich der Familiensachen gilt, dass nach der bundeseinheitlichen 
Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Familiensachen (F-Sta-
tistik) nicht die Zahl der Verfahrenskostenhilfe-Anträge, sondern nur die Anzahl 
der Verfahrenskostenhilfe-Entscheidungen erfasst wird.

Von der oben dargestellten Zahl der Verfahrenskostenhilfe-Entscheidungen in Fa-
miliensachen bei den Amtsgerichten haben auf Ablehnung gelautet:

Nach der bundeseinheitlichen Justizgeschäftsstatistik in Familiensachen (F-Sta-
tistik) wird der Grund der Ablehnung nicht erfasst, sodass über die Gründe der 
Ablehnungen keine Informationen vorliegen.

Auch in Familiensachen stehen in der nach dem bundeseinheitlichen Personal-
bedarfsberechnungssystem PEBB§Y berechneten durchschnittlichen Arbeitszeit 
für die Bearbeitung der Familienverfahren (sogenannte Basiszahl) Einzelwerte 
für den Arbeitsaufwand verschiedener Verfahrensabschnitte nicht zur Verfügung, 
da die Bearbeitungsaufwände nur für das gesamte Verfahren ohne Unterteilung in 
einzelne Verfahrensabschnitte erhoben wurden.

7.  bei welchen Gerichten im Land in welchem Umfang verlängerte Bearbeitungs-
zeiten nach Ziffern 5 und 6 festgestellt wurden und welche Gründe dafür mög-
licherweise ursächlich sind;

8.  mit welchen konkreten Maßnahmen die Landesregierung versucht, möglichen 
längeren Bearbeitungszeiten nach Ziffer 8 entgegenzuwirken.

Zu 7. und 8.:

Die Fragen 7 und 8 werden wegen ihres Sachzusammenhangs zusammen beant-
wortet:

Über die für die Bearbeitung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe-Anträge 
notwendigen Bearbeitungszeiten stehen aus den Justizgeschäftsstatistiken und aus 
dem Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y keine Informationen zur Ver-
fügung. Daher können über die Gründe für mögliche Veränderungen der Bearbei-
tungszeiten keine Angaben gemacht werden.

Ungeachtet dessen wird aktuell bereits geprüft, ob der Einsatz künstlicher Intel-
ligenz (KI) eine hilfreiche Unterstützung in den Bereichen Prozess- und Verfah-
renskostenhilfe und Kostenfestsetzung sein kann. Viele der Arbeitsschritte dieser 
Verfahren sind teilweise hochgradig standardisiert und stehen daher einer jeden-
falls teilweisen Automatisierung offen. Vor dem Hintergrund der zahl reichen 
Aufgaben, die Richterinnen und Richter wie auch Rechtspflegerinnen und Rechts-
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pfleger wahrnehmen, kann eine Automatisierung durch KI daher sowohl möglich, 
als auch sinnvoll sein.

Für den Bereich der Prozesskostenhilfe treiben wir gemeinsam mit dem Landes-
arbeitsgericht Baden-Württemberg aktuell ein Projekt zur KI-unterstützten As-
sistenz bei der Prüfung von Prozesskostenhilfeanträgen voran. Die Richterinnen 
und Richter und sonstigen Justizbeschäftigten, die mit der Prüfung von Anträgen 
auf Prozesskostenhilfe befasst sind, sollen in diesem Gebiet bei der Prüfung auf 
Vollständigkeit eingereichter Unterlagen unterstützt werden. Eine weitere wesent-
liche Unterstützung wird darin bestehen, dass im Antrag angegebene Zahlenwerte 
mit den eingereichten Nachweisen bzw. Belegen abgeglichen und über etwaige 
Unstimmigkeiten informiert wird. Die Entscheider können sich sodann auf die er-
forderliche Einzelfallbetrachtung konzentrieren. 

Auch für den Bereich der Kostenfestsetzung sehen wir ein spürbares Potenzial bei 
dem Einsatz von KI und können hier bereits auf erfolgreiche Erfahrungen zurück-
greifen. Die derzeit beim Oberlandesgericht Stuttgart pilotierte KI-Anwendung 
OLGA ist in der Lage, Schriftsätze nach den für die Rechtsfindung in Diesel-
verfahren erforderlichen Inhalten zu durchsuchen und sie den Richterinnen und 
Richtern zu präsentieren. Ebenso kann OLGA „beigebracht“ werden, diejenigen 
Inhalte zu finden, die für die Bearbeitung von Kostenfestsetzungsverfahren er-
forderlich sind. Dies sind insbesondere die Kostengrundentscheidung, der Streit-
wertbeschluss, sowie weitere Prozessereignisse, die Gebührentatbestände aus-
lösen (bspw. kann eine Terminsgebühr bei mündlicher Verhandlung anhand der 
Ladung und des Protokolls identifiziert werden; eine Einigungsgebühr anhand des 
protokollierten Vergleichs). Die Landesjustiz Baden-Württemberg verfügt daher 
bereits über die Grundlagen, um entsprechende KI-Anwendungen zu entwickeln.

Gentges
Ministerin der Justiz
und für Migration
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